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Kommunalverband für Jugend und Soziales 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Dezernat Jugend - Landesjugendamt OE 40 - Jugendhilfeplanung und -berichterstattung, Forschung Herrn Volker Reif 
Bitte per Mail an: Volker.Reif@kvjs.de 
 
 
KVJS-Erhebung zur Kinder- und Jugendarbeit 2015
 
 
Erhebung bei den Jugendämtern zu den personellen und infrastrukturellen Ressourcen der öffentlichen und freien Träger im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendarbeit in den Bezirken der Jugendämter am 31.12.2015
Ansprechpartner/in für evtl. Rückfragen 
Rücksendung bitte bis 29. Februar 2016
 
Vor dem Ausfüllen bitte die Erläuterung auf dem Hinweisblatt beachten!
 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Lesbarkeit auf eine durchgängige Nennung der weiblichen und männlichen Bezeichnungen verzichtet wird. Selbstverständlich beziehen sich die Fragen in gleicher Weise auf Frauen und Männer. Auf eine geschlechterdifferenzierende Erhebung wurde im Hinblick auf die Tatsache, dass lediglich Vollkraftstellen - nicht jedoch tätige Personen - erhoben werden, verzichtet.
Teil I: Allgemeine Angaben zur Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich des Jugendamts am 31.12.2015
 
1. Wie viele vom Jugendamt anerkannte Träger der Kinder- und Jugendarbeit gibt es im Bezirk des Jugendamts?
Art des Trägers
Anzahl
Nach § 75 SGB VIII und § 4 Jugendbildungsgesetz Baden-Württemberg vom Jugendamt anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die Kinder- und Jugendarbeit nach den §§ 11 und 12 SGB VIII bzw. außerschulische Jugendbildung nach § 2 Jugendbildungsgesetz betreiben
Davon: Organisationen junger Menschen mit Migrationshintergrund (Migran-tenselbstorganisationen - MSO), die vom Jugendamt als freie Träger (s. o.) anerkannt und somit in Zeile 1 mit enthalten sind
Davon: Organisationen/Initiativen junger Menschen mit Migrationshintergrund (MSO) ohne formale Anerkennung, die mit dem Jugendamt wegen Fragen zur Kinder- und Jugendarbeit in Kontakt stehen
2. Wie viele Einrichtungen/Geschäftsstellen der Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem/nebenberuflichem Personal gibt es im Bezirk des Jugendamts (ohne überörtliche Geschäftsstellen, überörtliche Verbandszentralen, überörtliche Bildungsstätten)?
Art der Einrichtung/Geschäftsstelle
Anzahl
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem/nebenberuflichem Personal in öffentlicher Trägerschaft
Einrichtungen/Geschäftsstellen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem/nebenberuflichem Personal in freier Trägerschaft?
Einrichtungen/Geschäftsstellen der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendringe mit hauptamtlichem/nebenberuflichem Personal
3. Wie viele interkommunale Zusammenschlüsse für die Trägerschaft von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit gibt es im Bezirk des Jugendamts?
Kooperierende Kommunen
Hauptamtliche Stel- len(anteile) VK, angestellt beim kommunalen Träger
Hauptamtliche Stel- len(anteile) VK, angestellt bei beauftragten freien Träger
Anzahl der hauptamtlich begleiteten Einrichtungen im Verbund
Zeilen hinzufügen
4. Wie viele dem Jugendamt bekannte Einrichtungen der selbstverwalteten/selbstorganisierten Jugendarbeit ohne eigenem hauptamtlichem/nebenberuflichem Personal gibt es im Bezirk des Jugendamts (Jugendzentren, Buden, Bauwägen, etc.; Zielgruppe bis 27)?
Art und Organisationsform der Einrichtung mit und für junge Menschen bis 27 Jahre ohne hauptamtliche Begleitung 
Anzahl mit festen Öff-nungs-zeiten
Anzahl ohne feste Öffnungszeiten
Buden/Bauwägen/Container/Hütten mit losem Zusammenschluss Jugendlicher auf privatem Grundstück (Clique, Interessengemeinschaft, etc.)
Buden/Bauwägen/Container/Hütten mit losem Zusammenschluss Jugendlicher im Alter bis 27 Jahre auf kommunalem Grundstück (Clique, Interessengemeinschaft, etc.)
Buden/Bauwägen/Container/Hütten mit eingetragenem Verein auf privatem Grundstück (Bauwagen XY e. V., etc.)
Buden/Bauwägen/Container/Hütten mit eingetragenem Verein auf kommunalen Grundstück (Bauwagen XY e. V., etc.)
Jugendtreff/Jugendraum/Jugendzentrum in kommunalen Gebäuden in loser Selbstorganisation von Jugendlichen/jungen Erwachsenen (Clique, Interessengemeinschaft, etc.) 
Jugendtreff/Jugendraum/Jugendzentrum in kommunalen Gebäuden mit eingetragenem Verein (JuZe e. V., JGO e. V., etc.) 
5. Welche finanziellen Förderungen des Jugendamts gab es im Jahr 2015 für die Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11 und 12 SGB VIII?
Bezeichnung der Förderung	
Finanz. Mittel
Zeilen  hinzu-fügen
6. Welche finanziellen Förderungen des Jugendamts gab es im Jahr 2015 für die Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Jugendmigrationsdienste etc)?
Bezeichnung der Förderung	
Finanz. Mittel
Zeilen  hinzu-fügen
7. Welche finanziellen Förderungen des Jugendamts gab es im Jahr 2015 für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII?
Bezeichnung der Förderung	
Finanz. Mittel
Zeilen  hinzu-fügen
Teil II: Personelle Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk des Jugendamts
 
1. Kommunale Jugendreferate
 
1.1 Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, umgerechnet in Vollkraftstellen (VK, mindestens 50 Prozent einer Vollkraftstelle), gab es am 31.12.2015 in Ihrer Stadt/Ihrem Landkreis im Kommunalen Jugendreferat des Jugendamts selbst (Kreisjugendreferenten, Stadtjugendreferenten)?  
Bitte beachten: Diese Stellenressourcen dürfen an anderer Stelle dieser Erhebung nicht nochmals angegeben werden! Die Definition des Merkmals finden Sie in den Erläuterun-gen.
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Beim Jugendamt des Landkreises bzw. Stadtkreises bzw. der kreisangehörigen Stadt mit eigenem Jugendamt
Falls das Jugendamt selbst über keinen eigenen Jugendreferenten verfügt: Wurde ein freier Träger, z. B. Jugendring, mit der Wahrnehmung dieser kommunalen Aufgabe vertraglich beauftragt?
Wenn ja, bitte den freien Träger und den Umfang der Stellen (sofern mindestens 50 Prozent einer Vollkraftstelle) beim freien Träger für die Wahrnehmung dieser Aufgabe benennen (die an anderer Stelle dieser Erhebung nicht nochmals angegeben werden dürfen).
Genaue Bezeichnung des freien Trägers
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
1.2 Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, umgerechnet in Vollkraftstellen (VK, mindestens 50 Prozent einer Vollkraftstelle), gab es am 31.12.2015 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenem Jugendamt (Stadt- bzw. Gemeindejugendreferenten)? 
Bitte beachten: Diese Stellenressourcen dürfen an anderer Stelle dieser Erhebung nicht nochmals angegeben werden! Die Definition des Merkmals finden Sie in den Erläuterungen.
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Bei den kreisangehörigen Städten (ohne eigenem Jugendamt) und Gemeinden im Landkreis
Gibt es kreisangehörige Städte und Gemeinden im Bezirk des Jugendamts, die über keinen eigenen Jugendreferenten verfügen, statt dessen jedoch einen freien Träger mit der Wahrnehmung dieser kommunalen Aufgabe vertraglich beauftragt haben? 
Wenn ja, bitte die Gemeinden, den freien Träger und den Umfang der Stellen (sofern mindestens 50 Prozent einer Vollkraftstelle) für die Wahrnehmung dieser Aufgabe benennen (die an anderer Stelle dieser Erhebung nicht nochmals angegeben werden dürfen).
Genaue Bezeichnung des freien Trägers und Angabe der kreisangehörigen Städte/Gemeinden, für die er diese Aufgabe wahrnimmtAusfüllbeispiel: Jugendförderverein, tätig für Oberhausen, Unterhausen, Hochdorf.
Hauptamtliche Stellen (anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Hono-rarstellen VK
Zeilen hinzufügen
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit
 
2.1 Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, umgerechnet in Vollkraftstellen (VK), gab es am 31.12.2015 in Ihrer Stadt/Ihrem Landkreis im Arbeitsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit?
 
Bitte beachten: Stellenressourcen für die Tätigkeit als kommunaler Jugendreferent werden unter Ziffer 1 erfasst! Die Definition des Merkmals Kommunaler Jugendreferent finden Sie in den Erläuterungen.  
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Beim Jugendamt des Landkreises bzw. Stadtkreises bzw. der kreisangehörigen Stadt mit eigenem Jugendamt
Bei den kreisangehörigen Städten (ohne eigenes Jugendamt) und Gemeinden im Landkreis
Bei freien Trägern
2.2 Wie viele Stellenanteile der unter 2.1 angegebenen originären Stellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (ausschließlich an der Ganztagsschule verortete Freizeit- und/oder Betreuungsangebote sind hier nicht zu erfassen), umgerechnet in Vollkraftstellen (VK), wurden vom Träger für die Tätigkeit in der Ganztagsbildung von Schülern eingesetzt? (Ganztagsbildungs- und Betreuungsangebote, Ganztagskoordination, Mittagstisch, schulische Förderung, z. B. Hausaufgabenbetreuung, in Kooperation mit einer Ganztagsschule)
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Beim Jugendamt des Landkreises bzw. Stadtkreises bzw. der kreisangehörigen Stadt mit eigenem Jugendamt
Bei den kreisangehörigen Städten (ohne eigenes Jugendamt) und Gemeinden im Landkreis
Bei freien Trägern
3. Jugendverbandsarbeit nach § 12 SGB VIII
 
3.1 Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, umgerechnet in Vollkraftstellen (VK), gab es am 31.12.2015 in Ihrer Stadt/Ihrem Landkreis im Arbeitsfeld Jugendverbandsar-beit/Jugendringe?
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Beim Kreis- bzw. Stadtjugendring im Bezirk des Jugendamts
Bei Jugendringen in kreisangehörigen Städten (ohne eigenes Jugendamt) und Gemeinden im Landkreis
Bei Jugendverbänden
3.2 Wie viele Stellenanteile der unter 3.1 angegebenen originären Stellen davon, umgerechnet in Vollkraftstellen (VK), wurden für die Tätigkeit in der Ganztagsbildung von Schülern eingesetzt? (Ganztagsbildungs- und Betreuungsangebote, Ganztagskoordination, Mittagstisch, schulische Förderung, z. B. Hausaufgabenbetreuung, in Kooperation mit einer Ganztagsschule) 
Anstellungsträger
Hauptamtliche Stellen(anteile) VK
Geringfügig Beschäftigte & Honorarstellen VK   
Beim Kreis- bzw. Stadtjugendring im Bezirk des Jugendamts
Bei Jugendringen in kreisangehörigen Städten (ohne eigenes Jugendamt) und Gemeinden im Landkreis
Bei Jugendverbänden
Fragen zum Erhebungsbogen können Sie gerne an Volker Reif richten, Telefon 0711 6375-440  Rücksendung bitte bis 29. Februar 2016 an den KVJS-Landesjugendamt  Wir danken für Ihre Mitwirkung.  Bitte speichern Sie das Formular nachdem Sie es vollständig ausgefüllt haben. Anschließend senden Sie das Formular mit Hilfe der Schaltfläche "Formular an KVJS senden" an den KVJS. Der Versand erfolgt über Ihr Mail-Programm. Bitte ändern Sie den Betreff und den Namen der angehängten Daten nicht, da die Daten im KVJS automatisch eingelesen werden.
9.0.0.2.20120627.2.874785
	AktuellesBlatt: 
	Blattanzahl: 
	Bezeichnung: 
	: 
	Kreditinstitut: 
	Telefon: 
	E_Mail: 
	Fax: 
	Zelle3: 
	Zelle2: 
	Zelle4: 
	Zelle5: 
	Teilformularschaltfläche1hinzufügen: 
	Teilformularschaltfläche1entfernen: 
	Zelle1: 
	SpeichernSchaltfläche: 
	DruckenSchaltfläche: 
	SendenSchaltfläche: 
	designer__defaultHyphenation: 



